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Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Berufsmäßigen Ausübung der 

Heilkunde ohne Bestallung nach § 1 Heilpraktikergesetz (HeilprG) 

 
Angaben Antragsteller/in (muss das 25. Lebensjahr vollendet haben): 

Titel: 

      

Vorname und Nachname: 

      

ggf. Geburtsname: 

      
Geburtsdatum: 

      

Geburtsort und ggf. Land (außerhalb Deutschland): 

      

Staatsangehörigkeit: 

      
Straße und Hausnummer: 

      

PLZ und Wohnort: 

      

Festnetz-Nr.: 

      

Mobil-Nr.: 

      

E-Mail: 

      

Ort der geplanten Niederlassung bzw. Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung: 

      
 

Ich beabsichtige die Heilkunde ohne Bestallung auszuüben und beantrage deshalb die 

 Erteilung einer Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung 

 (allgemeiner Heilpraktiker) 
 

 Erteilung einer Erlaubnis zur berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung 

 beschränkt auf dem Gebiet der       
 

Gewünschter Prüfungstermin: 

 März / Jahr:        Oktober / Jahr:        
 

Erklärungen: 

 Ich habe noch keine Erlaubnis der Heilkunde ohne Bestallung bei einer anderen Behörde beantragt 

 Ich habe bereits bei folgender Behörde einen Antrag gestellt: 

       

 Zum Zeitpunktes dieses Antrages besteht kein staatsanwaltschaftliches oder gerichtliches  

 Verfahren gegen mich 

 Zum Zeitpunktes dieses Antrages besteht ein staatsanwaltschaftliches oder gerichtliches  

 Verfahren gegen mich, und zwar bei: 

       
 (Behörde und Anschrift) 
 

Folgende Unterlagen sind beigefügt: 

 Kurzgefasster Lebenslauf, der persönlich datiert und unterschrieben ist 

 Beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde ggf.  Heiratsurkunde 

 Nachweis der Staatsangehörigkeit (gültiger Personalausweis / gültiger Reisepass) 

 Schulabschluss (mindestens Hauptabschluss, Hinweis: bei Aktenlage ggf. höher) 

 Berufsabschluss ggf. bei Aktenlage z.B. beschränkt auf das Gebiet der Physiotherapie oder bei 

 beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie nach Aktenlage ist der Nachweis des verliehenen  

 Grades als Grades als Diplom-Psychologin/Diplom Psychologe oder Bachelor- und  Masterabschluss-
 zeugnis beizufügen 

 Nachweis der Nachqualifikation ggf. bei Aktenlage z.B. beschränkt auf das Gebiet der 

 Physiotherapie  

 Ärztliche Bescheinigung, dass keine geistigen und körperliche Hindernisgründe gegen die Ausübung 

 der Heilkunde ohne Bestallung bestehen (im Original und darf nicht älter als 1 Monat zur Einreiche Frist vom 

 FB  Gesundheit sein)  

 Amtliches Führungszeugnis (Beleg-Art 0) zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5 BZRG (darf 

 nicht älter als 1 Monat zur Einreiche Frist vom FB Gesundheit sein) 

 

 

 

 
Ort, Datum Unterschrift 

 


